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1. PRÜFUNGSAUFTRAG  
 
 
Entsprechend § 128 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) i. V. m.  
§ 131 Abs. 1 Nr. 1 HGO obliegt der Revision die Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der Buchführung und des Rechen-
schaftsberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 des 
 
 

- Marktflecken Merenberg -  
(nachfolgend auch „Gemeinde“ genannt) 

 
 
Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurden die Regelungen der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 7. März 2005 (GVBl. I S.142) und der 
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 2. April 2006 (GVBl. I S. 235), sowie 
die Hinweise zur GemHVO und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuches (HGB) in der jeweils aktuellen Fassung zugrunde gelegt. 
 
Über das Ergebnis der Abschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht. Er wurde 
in Anlehnung an die „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschluss-
prüfungen“ des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR, vgl. IDR-L-260) erstellt. 
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2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 
 
2.1 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und Verlauf der  

Haushaltswirtschaft 
 
Im Rechenschaftsbericht wurden nach Auffassung der Revision folgende wesentliche 
Aussagen zum Verlauf der Haushaltswirtschaft und zur Lage der Gemeinde getrof-
fen: 
 
„Der sechszehnte doppische Jahresabschluss schloss erneut mit einem Überschuss 
von 402.085,08 € im ordentlichen Ergebnishaushalt ab. Damit ist zum achten Mal in 
Folge, seit Einführung der Doppik, ein Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaf-
tet worden. 
 
Wesentliche Maßnahmen und Investitionen im Haushaltsjahr 2024 
 

• Abschlussarbeiten am Gebäude und den Außenanlagen der neuen Kindertag-
esstätte in Merenberg mit Erweiterung der bestehenden Photovoltaikanlage 
auf dem Dach des Gebäudes. Zuschuss an den Landkreis zur Errichtung einer 
Heizzentrale mit Anschluss an die Kindertagesstätte Merenberg. 

• Ankauf von weiteren Flächen zur Errichtung eines neuen Baugebietes in 
Barig-Selbenhausen 

• Ausbau Obergeschoss des Betriebsgebäudes Hofwiesenstraße 2 
• Fertigstellung des Gehweges „Im Neuen Garten“ in Reichenborn im Rahmen 

der Erneuerung der Straßendecke durch „HessenMobil“ 
• Fortführung der Erneuerung von Wasserversorgungsleitungen aus Reichen-

born zum Hochbehälter nach Merenberg sowie der Erschließung einer neuen 
Wasserquelle für die Gemarkung Allendorf 

• Fortführung der EKVO-Kanalbefahrungen in allen Ortsteilen sowie erste Er-
neuerungen von Entwässerungskanälen im Rahmen der EKVO  

• Notstromversorgung für die Feuerwehrstandorte Merenberg und Barig-Selben-
hausen und Wasserquellen im Gemeindegebiet 

• Kauf des zuvor geleasten Allradtraktors des Bauhofes und eines Kleintrans-
porters für die Wasserversorgung 

• Weitere Anschaffungen von Möbeln und Spielgeräten für die Kita Merenberg 
• Weiterführende Investitionen in die Digitalisierung der Verwaltung  

Die Gesamtergebnisrechnung schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Über-
schuss von 402.085,08 € ab und liegt somit um 219.841,37 € besser als in der Pla-
nung des Haushaltes.  
Bei den ordentlichen Erträgen wurde der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 um ins-
gesamt 229.865,72,18 € übertroffen. Die ordentlichen Aufwendungen liegen um 
10.024,35 € über dem Haushaltsansatz.  
 
Im Bereich der Erträge sind bei fast allen Ertragsarten geringfügige Mehr- oder Min-
dereinnahmen zu verzeichnen. Hervorzuheben sind jedoch 200.044,88 € Mehrein-
nahmen bei den Steuererträgen, die damit für das positive Ergebnis gegenüber der 
Haushaltsplanung verantwortlich sind. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer liegen 
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mit 2.054.412 € um 177.000 € über der Planung, wie auch die Spielapparatesteuer 
mit ca. 50.000 € höher als erwartet ausfällt.   
 
Im ordentlichen Ergebnis 2024 haben sich die Erträge aus den Steuern zum Vorjah-
resergebnis unterschiedlich entwickelt. Die Grundsteuer B blieb nahezu unverändert. 
Um die allgemeinen Preissteigerungen zu kompensieren, mussten einige Steuerar-
ten erhöht werden. Ohne die Anpassungen der Hebesätze wäre das Ergebnis um 
rund 250.000 € schlechter ausgefallen. Damit konnten die Rücklagen des ordentli-
chen Ergebnisses noch erhöht werden. 
 
Die Schlüsselzuweisungen sind mit 1.094.837 € erneut niedriger ausgefallen als in 
den letzten drei Vorjahren 2021 (1.220.270 €), 2022 mit 1.136.511 € und 2023 mit 
1.100.377 €. 
 
Einsparungen bei den Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses ergeben sich 
größtenteils bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 130.334 €. Bei 
den Sach- und Dienstleistungen gab es eine Überschreitung von 88.788,24 €. Diese 
entsteht durch die Kosten für die Erkundungsbohrung der Wasserquelle Allendorf (s. 
Teilergebnishaushalt 11). Die Überschreitung bei den Aufwendungen aus Zuweisun-
gen und Zuschüssen (Pos. 15) in Höhe von 13.796,02 € korrespondiert mit den ent-
sprechenden Erträgen aus Zuweisungen (Pos. 07), die an ortsansässige Vereine 
weitergereicht wurden. Die Überschreitung bei den Steueraufwendungen (Pos.16) i. 
H. v. 57.339,22 € resultiert aus höheren Gewerbesteuer- und Heimatumlagen 
(+22.490,97 €) aufgrund der erhöhten Gewerbesteuererträge des Haushaltsjahres 
2024. Außerdem musste dadurch die Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage 
um rund 25.000 € erhöht werden.   
 
Der größte Posten bei den Aufwendungen im gesamten Haushalt liegt aber wie im 
Vorjahr (2.443.696,20 €) bei den Umlageverpflichtungen aus der Kreis- und Schul-
umlage mit 2.442.034,49 €.  
 
Das Finanzergebnis schließt um 52.949,74 € besser ab als geplant. Hier wurden ent-
sprechende Zinseinsparungen erzielt, da die für das Haushaltsjahr 2023 
(1.850.000 €) und 2024 (1.100.000 €) geplanten Investitionsdarlehen bis zum 31. De-
zember 2024 nicht benötigt wurden. Wegen ausreichender Liquidität und der guten 
Finanzergebnisse der Vorjahre kann auf die Aufnahme des genehmigten Darlehens 
für das Haushaltsjahr 2023 vollständig verzichtet werden. Die freien liquiden Mittel 
mit kurzfristigen Termineinlagen führten außerdem zu unerwarteten Zinseinnahmen 
in Höhe von rund 35.000 €.“ 
 
Auf Grund der Prüfung wird festgestellt: 
Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Verlauf der Haushaltswirtschaft des 
Marktflecken Merenberg geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der 
Gemeinde und des Verlaufs der Haushaltswirtschaft wieder. 
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2.2 Künftige Entwicklung mit Chancen und Risiken 
 
Im Rechenschaftsbericht wurden nach Auffassung der Revision folgende wesentliche 
Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen 
Entwicklung der Gemeinde getroffen: 
 
„Chancen 
Die besonders in den Jahren 2018 bis 2021 erfolgte erfolgreiche Entwicklung des 
Gewerbegebietes hat sich bereits in Form von höheren Einnahmen aus der Gewer-
besteuer ausgezahlt. Die Fertigstellung des EDEKA-Marktes im Mai 2020 und des 
SVG-Autohofes im Jahr 2019 sowie die Ansiedlungen von weiteren Unternehmen im 
Gewerbegebiet haben hier eine kontinuierliche Verbesserung der Einnahmenseite 
hervorgebracht.  
 
Auch die im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossenen Baumaßnahmen bei den beiden 
Kindertagesstätten und die weitere bereits fortgeführte Entwicklung von Neubauge-
bieten in Reichenborn, Merenberg und ab 2025 in Barig-Selbenhausen haben bereits 
die Attraktivität des Standortes Merenberg erheblich gesteigert. Der sich seit 2016 
fortwährende Aufwärtstrend in Bezug auf die Einwohnerzahlen setzt sich somit fort. 
So konnten zum 31. Dezember 2023 mit offiziell 3.319 Erstwohnsitzen erneut die 
Zahl der Einwohner im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden, nachdem zuvor seit 
2002 ein nahezu kontinuierlicher Abwärtstrend festzustellen war. Die Einwohnerzahl 
steigerte sich auf 3.378 Erstwohnsitze im Gemeindegebiet am 31. Dezember 2024. 
 
Die Konsolidierungsbemühungen der vergangenen Jahre zeigen tendenziell eine 
Verbesserung und es zeichnet sich für die weiteren Jahre eine deutliche Konsolidie-
rung ab. Im Haushaltsjahr 2024 konnte erneut im Finanzhaushalt ein ausgeglichener 
Jahresabschluss aufgestellt werden und nach 2017 bis 2023 stetig ein Überschuss 
erwirtschaftet werden. 
 
Risiken 
Bei allen Kommunen liegen die besonderen Risiken der Haushaltplanung und -ein-
haltung bei den Erträgen aus der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer sowie den 
Finanzzuweisungen des Landes. 
Der Einkommensteueranteil z. B. beträgt 1.956.506,79 € (ca. 119.000 € mehr als im 
Jahr 2023) bzw. rd. 19,8% der ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2024, die 
Schlüsselzuweisungen betragen 1.094.837 € bzw. rd. 11,1% und die Gewerbesteuer 
beträgt 2.054.412 € (20,8%). In der Summe sind dies 51,7% (2023 – 53,5%, 2022 – 
54,3 %, 2021 - 48,8% bzw. 44,6% im Haushaltsjahr 2020) der gesamten Erträge. Der 
Anteil dieser Einnahmenquellen steigt seit 2020 kontinuierlich bzw. bleibt auf diesem 
hohen Niveau.  Daran lässt sich erkennen, wie sehr das Ertragsaufkommen von die-
sen Steuerarten abhängt. Dieser hohe Anteil an den Gesamterträgen und die Unge-
wissheit über die Höhe stellen immer wieder erhebliche Risiken in der Planung von 
Haushalten dar. 
Bei der Einkommensteuer und auch der Umsatzsteuer besteht wegen steigender Ar-
beitslosenzahlen und stagnierender Konjunktur durch Preissteigerungen die Gefahr, 
dass sich auch hier die Einnahmen verringern werden bzw. die Inflation die Kaufkraft 
aus gestiegenen Einnahmen wieder aufzehrt. 
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Die in 2022 beginnende Energiepreiskrise hat ein wirtschaftliches Loch in den Kas-
sen vieler mittelständischer Betriebe und somit auch bei vielen Einwohnern ausge-
löst. Bei vielen Unternehmen aus energieintensiven Branchen ist mit Ausfällen bei 
der Gewerbesteuer zu rechnen, wobei der Marktflecken Merenberg sicher nicht so 
stark betroffen sein wird. Das nahezu zeitgleich ansteigende Zinsniveau hat zusätz-
lich die Baubranche erheblich geschwächt. 
 
Die Auswirkungen für den Marktflecken Merenberg sind mit Stand April 2025 aller-
dings noch nicht in vollem Maße abzuschätzen. Im Haushaltsjahr 2024 und auch 
schon 2025 sind viele Gewerbesteuernachzahlungen von Unternehmen aus den Vor-
jahren eingegangen, wodurch jedoch in den kommenden Jahren die Gewerbesteuer-
einnahmen niedriger ausfallen dürften.  
 
Die Steuereinnahmen werden absolut vermutlich nicht sinken, aber die Investitionen 
und die Verwaltung der Infrastruktur des Marktflecken Merenberg werden durch die 
nach wie vor bestehenden hohen Inflationsraten real deutlich teurer werden und 
große Anforderungen an den Haushalt der Gemeinde stellen. 
Somit wird zu erwarten sein, dass es in den nächsten Jahren noch deutlich schwieri-
ger werden könnte, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Zwar wurde der Haushalt 
2024 am 23. Februar 2024 genehmigt, allerdings geschieht dies zum dritten Mal in 
Folge unter Nichteinhalten des Haushaltsausgleiches im Finanzhaushalt, sodass hier 
in der Planung schon wieder auf die ungebundene Liquidität zugegriffen werden 
muss. Auch der kommende und bereits am 7. Januar 2025 genehmigte Haushalt 
2025 ist in der Planung des Finanzhaushaltes nicht ausgeglichen.“ 
 
Auf Grund der Prüfung wird festgestellt: 
Die Aussagen im Rechenschaftsbericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung 
sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nach Auffassung der Revi-
sion zutreffend wider. 
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3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 
 
3.1 Gegenstand der Prüfung 
 
Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses, be-
stehend aus Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie An-
hang und des Rechenschaftsberichtes liegen in der Verantwortung des Gemeinde-
vorstandes des Marktflecken Merenberg. 
 
Aufgabe der Revision ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen 
Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, 
der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Ver-
mögensgegenstände und über den Rechenschaftsbericht abzugeben. 
 
Dazu hat die Revision den Haushaltsplan, die Buchführung, die Anlagen, den 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024, bestehend aus der Ergebnisrechnung, 
der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Vermögensrechnung sowie den 
Anhang und den Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2024 (Anlagen) des Marktflecken Merenberg geprüft. Der Jahresab-
schluss wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der 
HGO bzw. GemHVO aufgestellt. 
 
Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages ist die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften über den Jahresabschluss, den Anhang und den Rechenschaftsbericht 
sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu prüfen. Die 
Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die sonstigen gesetzli-
chen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen 
Bestimmungen beachtet worden sind. 
 
Neben den Schwerpunkten, die sich aus den Produkten ergeben, wurden auch 
Schwerpunkte auf Grund der Wesentlichkeitsgrenze i. H. v. 191.000 € gesetzt. Hier 
wurden die bilanziellen Veränderungen zwischen den Bilanzwerten des Vorjahres 
und des Berichtsjahres, die sich aus der zu Beginn der Prüfung vorgelegten 
Vermögensrechnung ergaben, zugrunde gelegt. Diese lagen in den Bereichen: 
 
Aktiva: 

 
 
Passiva: 

 

Bilanzpos. delta 

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, 
Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 247.696,78 €

2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens 604.901,80 €

Bilanzpos. delta 
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 302.942,00 €
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -772.886,70 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -247.212,84 €
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Des Weiteren wurden auch Prüfungen in den bedeutenden Positionen innerhalb der 
Ergebnisrechnung vorgenommen. 
 
Die Aufdeckung strafrechtlicher Tatbestände war nicht Gegenstand der Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. 
 
Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Rechenschafts-
berichtes waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben 
sind unter Berücksichtigung der während der Abschlussprüfung gewonnenen Er-
kenntnisse beurteilt worden, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Marktflecken Merenberg vermitteln 
und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen. 
 
Prüfungsfeststellungen wurden während der Prüfung mit den Verantwortlichen 
besprochen.  
 

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 
 
Die Revision hat die Prüfung nach §§ 128 und 131 HGO und dem risikoorientierten 
Prüfungsansatz in Anlehnung an die vom IDR festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen (vgl. IDR-L-200). 
 
Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchfüh-
rung, der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen 
Fehlaussagen sind. 
 
Entsprechend dem risikoorientierten Prüfungsansatz hat die Revision eine am Risiko 
des Marktflecken Merenberg ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese 
Prüfungsplanung wurde auf der Grundlage von Auskünften der Verwaltung, erster 
analytischer Prüfungshandlungen, einer grundsätzlichen Beurteilung des internen 
Kontrollsystems (IKS) und des Risikomanagements erstellt. Das IKS wurde bei der 
Prüfungsplanung nur rechnungslegungsbezogen berücksichtigt. 
 
Darauf aufbauend wurde ein risikoorientiertes Prüfungsprogramm - jeweils bezogen 
auf die ausgewählten Prüffelder - entwickelt. Die ausgewählten Prüffelder wurden auf 
der Grundlage der Risikofaktoren festgelegt. Dabei wurde die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen IKS des Marktflecken Merenberg bei Art und Umfang der 
Prüfungshandlungen berücksichtigt. 
 
Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobenartige Prüfung der Nachweise für die 
Bilanzierung und die Angaben in Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht ein. Sie 
beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliede-
rungsgrundsätze, wesentlicher Einschätzungen des Gemeindevorstandes sowie eine 
Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses mit Anhang und Rechen-
schaftsbericht. 
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Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen so-
wie Aufbau- und Funktionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl der 
risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl bzw. 
zum Teil auf mathematisch-statistischen Verfahren. 
 
Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden 
Schwerpunkten geführt: 
 

• Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 
• Grundsätze automatisierter DV-Buchführung 

 
Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie der Ein-
satz der Prüfer wurden im Hinblick auf diesen Prüfungsschwerpunkt unter Berück-
sichtigung der Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt. 
 
 
Insbesondere wurden folgende Prüfungshandlungen durchgeführt bzw. folgende  
Prüfungsergebnisse und Arbeiten Dritter verwendet: 
 

• Unvermutete Kassenprüfungen der Revision des Landkreises Limburg- 
Weilburg vom 26. Juni und vom 12. Dezember 2024 

• Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 
durch die Revision des Landkreises Limburg-Weilburg vom 19. September 
2024 

• Gutachten über die Pensions- und Beihilferückstellungen des Kommunalen 
Dienstleistungszentrums Wiesbaden (KDZ) zum 31. Dezember 2024 

Die Revision ist der Auffassung, dass die durchgeführte Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet. 
 
Ausgangspunkt der Prüfung war der geprüfte und unter dem Datum vom 19. 
September 2024 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene 
Jahresabschluss 2023 nebst Anhang der Gemeinde. 
 
Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die unter Ziffer 2 der Voll-
ständigkeitserklärung aufgeführten Personen erteilt. Der Bürgermeister hat die Voll-
ständigkeit des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts am 17. April 
2025 schriftlich bestätigt. 
 
Dem Marktflecken Merenberg wurde am 3. November 2025 ein Entwurf des Be-
richtes über die Jahresabschlussprüfung 2024 übersandt. Der Marktflecken teilte am 
5. November 2024 mit, dass er auf ein Abschlussgespräch verzichtet. 
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4. SCHWERPUNKTPRÜFUNGEN 
 
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 

4.1.1 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Nachtragssatzung  
 
Nach § 128 HGO ist im Rahmen der Jahresabschlussprüfung zu prüfen, ob der 
Haushaltsplan eingehalten wurde. Hierzu wurde im Ergebnishaushalt ein Abgleich 
zwischen den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen und den Jahresergebnissen im 
ordentlichen Ergebnis vorgenommen: 
 

 
 
Prüfungsfeststellung: 
Der Abgleich ergab keine Differenz. Dies lässt auf eine korrekte Einstellung im Sys-
tem (Finanzprogramm) schließen. 
In den Teilhaushalten zwei, fünf, zwölf, dreizehn und fünfzehn kam es zu Verschlech-
terungen des ordentlichen Ergebnisses. Gem. § 51 Abs. 1 GemHVO sind erhebliche 
Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Die 
entsprechenden Erläuterungen finden sich im Rechenschaftsbericht (Anlage). 
 
Grundsätzlich sind ggf. ins Prüfungsjahr übertragene Haushaltsermächtigungen aus 
dem Vorjahr einschließlich ggf. beschlossener über- oder außerplanmäßiger Aufwen-
dungen sowie ggf. durch einen Nachtrag zu berücksichtigende Veränderungen in 
den Ansatz zu übernehmen und ergeben den fortgeschriebenen Ansatz. Dieser stellt 
sich im Jahr 2024 wie folgt dar: 
 

Fortg. Ansatz Ergebnis Differenz
1 Innere Verwaltung -1.549.885,00 € -1.420.421,87 € 129.463,13 €
2 Sicherheit und Ordnung -290.804,04 € -292.696,47 € -1.892,43 €
3 Schulträgeraufgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 Kultur und Wissenschaft -350,00 € 0,00 € 350,00 €
5 Soziale Leistungen -3.000,00 € -3.250,82 € -250,82 €
6 Kinder/Jugend- und Familienhilfe -1.094.059,00 € -1.064.358,70 € 29.700,30 €
7 Gesundheitsdienste 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Sportförderung -2.101,00 € -637,06 € 1.463,94 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung -9.069,00 € -4.862,82 € 4.206,18 €

10 Bauen und Wohnen -181.616,00 € -168.693,32 € 12.922,68 €
11 Ver- und Entsorgung 487.361,00 € 492.015,68 € 4.654,68 €
12 Verkehrsflächen und -Anlagen -333.672,00 € -348.550,00 € -14.878,00 €
13 Natur- und Landschaftspflege 36.906,00 € 31.687,67 € -5.218,33 €
14 Umweltschutz 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus -70.020,00 € -239.927,07 € -169.907,07 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 3.192.552,75 € 3.421.779,86 € 229.227,11 €

182.243,71 € 402.085,08 € 219.841,37 €
Gesamtergebnisrechnung 182.243,71 € 402.085,08 € 219.841,37 €
Differenz 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ordentliche Ergebnisse aus den Teilergebnisrechnungen
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Prüfungsfeststellung: 
Das ordentliche Ergebnis wurde gemäß Haushaltssatzung mit einem Überschuss 
von 182.244 € geplant. Die geringfügige Differenz von 0,29 € erklärt sich durch einen 
Rundungsfehler bei der Eingabe des Ansatzes in das Buchhaltungssystem. 
 
 
Im Finanzhaushalt erfolgte ein Abgleich zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz 
und den ausgewiesenen Werten in den Teilfinanzrechnungen bei den Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit: 
 

 
 
Prüfungsfeststellung: 
Eine Gegenüberstellung der Auszahlungen aus Investitionen gemäß dem fortge-
schriebenen Ansatz mit den Auszahlungen des fortgeschriebenen Ansatzes aus In-
vestitionen innerhalb der Teilhaushalte hat ebenfalls zu keinen Differenzen geführt. 
Dies lässt auch in diesem Bereich auf eine korrekte Einstellung im System (Finanz-
programm) schließen. 

Haushaltsansatz 2024 (Lt. Haushaltssatzung) 182.244,00 €
+Nachtrag 0,00 €
+ÜPL/APL 0,00 €
+ übertragene Haushaltsermächtigungen 2023 nach 2024 0,00 €
Summe 182.244,00 €
Fortgeschriebener Ansatz (lt. Ergebnisrechnung) 182.243,71 €
Differenz -0,29 €

Fortg. Ansatz Ergebnis Differenz
1 Innere Verwaltung 120.848,87 € 91.945,82 € 28.903,05 €
2 Sicherheit und Ordnung 345.203,14 € 74.207,85 € 270.995,29 €
3 Schulträgeraufgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4 Kultur und Wissenschaft 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5 Soziale Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 Kinder/Jugend- und Familienhilfe 531.018,41 € 310.791,37 € 220.227,04 €
7 Gesundheitsdienste 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Sportförderung 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 €

10 Bauen und Wohnen 0,00 € 3.329,97 € -3.329,97 €
11 Ver- und Entsorgung 1.585.063,02 € 649.343,48 € 935.719,54 €
12 Verkehrsflächen und -Anlagen 813.790,31 € 248.669,35 € 565.120,96 €
13 Natur- und Landschaftspflege 0,00 € 27.203,98 € -27.203,98 €
14 Umweltschutz 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus 366.801,06 € 219.044,83 € 147.756,23 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.802.724,81 € 1.624.536,65 € 2.178.188,16 €
3.802.724,81 € 1.624.536,65 € 2.178.188,16 €

Differenz 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Gesamtfinanzrechnung
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Grundsätzlich sind die ggf. ins Jahr 2024 übertragenen Haushaltsermächtigungen 
aus dem Haushaltsjahr 2023, die ggf. beschlossenen über- oder außerplanmäßigen 
Auszahlungen aus Investitionen sowie ggf. durch einen Nachtragshaushalt zu be-
rücksichtigende Veränderungen in den Ansatz des aktuellen Jahres zu übernehmen 
und ergeben den fortgeschriebenen Ansatz. Dieser stellt sich im Jahr 2024 wie folgt 
dar: 
 

 
 
Prüfungsfeststellung: 
In der Haushaltssatzung 2024 wurde ein Betrag für Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit i. H. v. 1.860.900 € beschlossen. Unter Hinzuziehung der aus dem Vorjahr 
ins Abschlussjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen ergab sich ein Gesamt-
wert i. H. v. 3.802.724,81 €. Von diesem Betrag wurden 1.624.536,65 € in Anspruch 
genommen. Von den verbliebenen 2.178.188,16 € wurden Haushaltsermächtigungen 
i. H. v. 1.557.058,04 € in das Jahr 2025 übertragen. 
 
 
Berichtspflicht 
 
Nach § 28 Abs.1 GemHVO ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den 
Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Nach Ziffer 2 der Hinweise zu § 28 
GemHVO hat der Gemeindevorstand der Gemeindevertretung mindestens zweimal 
im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen. Nach Ziffer 1 der Hinweise ist in den Be-
richten auch darzustellen, inwieweit die Produkt-, Leistungs- und sonstigen Ziele 
(§  4 Abs. 2 letzter Satz GemHVO) erreicht werden. 
 
Prüfungsfeststellung: 
Die Gemeindevertretung wurde im Jahr 2024 drei Mal über den Stand des Haus-
haltsvollzugs informiert. Die Vorgaben des § 28 Abs. 1 GemHVO wurden eingehal-
ten. 
 
 
Nachtragssatzung 
 
Nach § 98 Abs. 2 HGO hat die Gemeinde unter folgenden Voraussetzungen unver-
züglich eine Nachtragssatzung zu erlassen: 
 

• Erheblicher Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 
• Wesentliche Erhöhung eines veranschlagten Fehlbedarfs 
• Erheblicher Fehlbetrag im Finanzhaushalt und Ausgleich nur durch Ände-

rung der Haushaltssatzung 

Haushaltsansatz 2024 (Lt. Haushaltssatzung) 1.860.900,00 €
+Nachtrag 0,00 €
+ÜPL/APL 0,00 €
+ übertragene Haushaltsermächtigungen 2023 nach 2024 1.941.824,81 €
Summe 3.802.724,81 €
Fortgeschriebener Ansatz (lt. Finanzrechnung) 3.802.724,81 €
Differenz 0,00 €
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• Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Aus-
zahlungen 

• Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investiti-
onsförderungsmaßnahmen 

• Veränderungen im Stellenplan 
 
Prüfungsfeststellung: 
Im Haushaltsjahr 2024 lagen keine der oben genannten Kriterien vor, sodass keine 
Nachtragssatzung zu beschließen war. 
 
 
Über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen 
 
Nach § 100 Abs. 1 HGO sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind 
und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Aus-
zahlungen entscheidet der Gemeindevorstand, soweit die Gemeindevertretung keine 
andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen nach Umfang oder Bedeutung erheb-
lich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung. In den §§ 8 
und 9 der Haushaltssatzung ist folgendes festgelegt: 
 
„Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 100 Abs. 1-3 HGO gelten als 
unerheblich bis zum Betrag von 20.000 € im Einzelfall und bei Beträgen darüber 
hinaus bis zu 5% des Aufwands in dem jeweiligen Produktbereich. 
 
In den Produktbereichen 01-02, 04-06, bzw. 09-15 werden jeweils untereinander die 
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen mit Ausnahme der Personalaufwen-
dungen, der Mittel für Fraktionen und der Verfügungsmittel gemäß § 20 Abs. 2 und 4 
GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für zahlungsunwirk-
same Aufwendungen dieser Aufwandsarten entsprechend.“ 
 
Prüfungsfeststellung: 
Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt 
sind, können nach § 20 Abs. 2 GemHVO mit Ansätzen für zahlungswirksame 
Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig 
erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. 
Die Gemeinde hat in den Produktbereichen 01-02, 04-06, bzw. 09-15 die Ansätze für 
zahlungswirksame Aufwendungen jeweils untereinander für deckungsfähig erklärt. 
Ein sachlich Zusammenhang zwischen den v.g. Produktbereichen ist aber nicht 
erkennbar. 
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4.1.2 Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten 
 
Investitionskredite 
 
Nach § 103 Abs. 1 HGO dürfen Kredite nur im Finanzhaushalt und nur für Investitio-
nen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen 
werden. Über die Aufnahme entscheidet die Gemeindevertretung, soweit sie keine 
andere Regelung trifft. 
Die Kreditermächtigung gilt nach § 103 Abs. 3 HGO bis zum Ende des auf das Haus-
haltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste 
Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haus-
haltssatzung. 
 
Prüfungsfeststellung: 
In der Haushaltssatzung 2024 wurden Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 1.100.000 € veranschlagt. Aus dem Vorjahr stan-
den noch Kreditermächtigungen i. H. v. 1.738.017,49 € zur Verfügung. Somit ergibt 
sich für 2024 eine Kreditermächtigung im Gesamtwert von 2.838.017,49 €. Im Haus-
haltsjahr wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Für das Folgejahr stehen somit 
noch 2.838.017,49 € an Kreditermächtigungen zur Verfügung. 
 
 
Liquiditätskredite 
 
Nach § 105 Abs. 1 HGO kann die Gemeinde Kredite zur Sicherung der Zahlungsfä-
higkeit (Liquiditätskredite) bis zu dem nach Maßgabe des Abs. 2 in der Haushalts-
satzung festgesetzten und genehmigten Betrag aufnehmen, soweit keine anderen 
Mittel zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus 
bis zur Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung. Der in der Haushaltssatzung 
festgesetzte Höchstbetrag bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
 
Prüfungsfeststellung: 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, ist nach § 4 der 
Haushaltssatzung 2024 mit 1.000.000 € festgesetzt.  
Zum 31. Dezember 2024 wiesen die im Tagesabschluss aufgeführten Bankkonten 
des Marktflecken Merenberg einen positiven Saldo aus. Die Auswertung aller re-
gistrierten Tagesabschlüsse des Jahres 2024 ergab, dass es zu keiner Überschrei-
tung des genehmigten Höchstbetrages kam. Der geringste Kontostand der Girokon-
ten datiert vom 9. Oktober 2024 mit einem Guthabenstand von 139.999,63 €. 
 
 

4.1.3 Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept 
 
Haushaltsausgleich in der Planung 
 
Gemäß § 92 Abs. 5 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn 



Bericht über die Prüfung Kreisausschuss 
des Jahresabschlusses 2024 des Landkreises Limburg-Weilburg 
des Marktflecken Merenberg Sonderdienst Revision 

 

Seite 14  
 

 
1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen 

Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbe-
darf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der 
Rücklagen ausgeglichen werden kann und 

2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwal-
tungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur or-
dentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessen-
kasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Til-
gung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen ge-
deckt sind. 
 

Prüfungsfeststellung: 
1. Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt einen ordentlichen Über-

schuss i. H. v. 182.244 € aus. Fehlbeträge aus vorangegangenen Jahren 
waren nicht auszugleichen.  

2. Der Finanzhaushalt 2024 weist folgende Werte aus: 
 

 
 

Die Vorgaben des § 92 Abs. 5 HGO wurden nicht eingehalten.  
 
 
Haushaltsausgleich in der Rechnung 
 
Gemäß § 92 Abs. 6 HGO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn 
 

1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen 
Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbe-
trag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der 
Rücklagen ausgeglichen werden kann und 

2. in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender 
Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen 
zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hes-
senkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen 
Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen 
gedeckt sind. 
 

Prüfungsfeststellung: 
1. Die Ergebnisrechnung 2024 weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis 

i. H. v. 402.085,08,91 € aus. Fehlbeträge aus vorangegangenen Jahren waren 
nicht auszugleichen. 

2. Die Finanzrechnung 2024 weist folgende Werte aus:  
 

Plan:
Zahlungsmittelfluss aus lfder. Verw.tätigk. 548.830,00 €
Auszahlungen zur ord. Tilgung von Krediten inkl. Hessenkasse -816.180,00 €

Summe: -267.350,00 €
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Die Vorgaben des § 92 Abs. 6 HGO wurden eingehalten. 
 
 
Haushaltssicherungskonzept 
 
Gem. § 92a Abs. 1 HGO muss ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden, 
wenn die Gemeinde die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanz-
haushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den 
Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und 
Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält. 
 
Prüfungsfeststellung: 
Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt einen ordentlichen Jahresüber-
schuss i. H. v. 182.244 € aus. Die Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushaltes in 
der Planung wurden nicht eingehalten (Vgl. S. 13f.). 
In der Genehmigung der Haushaltssatzung wurde durch die Aufsichtsbehörde aus-
geführt, dass der Fehlbedarf im Finanzhaushalt durch vorhandene liquide Mittel ge-
deckt werden kann, sodass aufgrund der Erleichterungen des derzeitigen Finanzpla-
nungserlasses kein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen ist.1  
 
 
 
 
 

4.1.4 Bekanntmachung Haushaltssatzung und vorl. Haushaltsführung 
 
Nach § 94 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushalts-
satzung zu erlassen. Nach § 94 Abs. 3 HGO tritt die Haushaltssatzung mit Beginn 
des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Gem. § 97 Abs. 4 HGO 
ist die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung der Aufsichts-
behörde vorzulegen. Die Vorlage soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haus-
haltsjahres erfolgen.  
 
Prüfungsfeststellung 1: 
Die Haushaltssatzung 2024 des Marktflecken Merenberg wurde von der Gemeinde-
vertretung am 14. Dezember 2023 beschlossen. Die gesetzlich vorgeschriebene Frist 
wurde nicht eingehalten. 
 
 

 
1 s. Genehmigung der Kommunalaufsicht des Landkreises Limburg-Weilburg vom 23. Februar 2024 

Ergebnis:
Zahlungsmittelfluss aus lfder. Verw.tätigk. 1.537.388,64 €
Auszahlungen zur ord. Tilgung von Krediten inkl. Hessenkasse -852.611,70 €

Summe: 684.776,94 €
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Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt ge-
macht, gelten die Regelungen des § 99 HGO (vorläufige Haushaltsführung). Danach 
darf die Gemeinde nur die Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich ver-
pflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar 
sind.  
 
Prüfungsfeststellung 2: 
Die Genehmigung der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 23. Februar 2024 
durch die Aufsichtsbehörde erteilt. Die Bekanntmachung gem. § 97 Abs. 5 HGO er-
folgte am 27. Februar 2024 im „Weilburger Tageblatt“, so dass sich der Marktflecken 
Merenberg bis zum 27. Februar 2024 im Status der vorläufigen Haushaltsführung be-
fand. Die Prüfung ergab keine berichtsrelevanten Verstöße gegen die Vorgaben der 
vorläufigen Haushaltsführung. 
 
 

4.1.5 Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
 
Haushaltswirtschaft des Marktflecken Merenberg 
 
Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit lässt sich an der Entwicklung und dem Verlauf 
der Haushaltswirtschaft beurteilen. Hierfür dient als Gradmesser das Jahresergebnis, 
welches in ordentliches und außerordentliches Ergebnis aufzuteilen ist. 
Vordergründig ist das ordentliche Ergebnis, welches aus der Differenz zwischen den 
ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ermittelt wird, maßge-
bend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Kommune. Es 
stellt den Erfolg der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit dar. 
 
Das Haushaltsjahr 2024 schloss mit einem Gesamtüberschuss von 363.843,38 € ab. 
Dieses Ergebnis setzte sich aus dem Überschuss im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 
402.085,08 € und einem Defizit im außerordentlichen Ergebnis von 38.241,70 € zu-
sammen. Gegenüber dem geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis gemäß 
Haushaltssatzung i. H. v. 182.244 € hat sich somit das ordentliche Jahresergebnis 
um 219.841,08 € verbessert. 
 
 
Der Marktflecken Merenberg hat seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2009 im 
ordentlichen Ergebnis folgende Jahreswerte erzielt: 
 

http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-ergebnis.html
http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-ertraege-ordentliche.html
http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-aufwendungen-ordentliche.html
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In den Haushaltsjahren 2009 bis 2016 hat die Gemeinde kontinuierlich Defizite im or-
dentlichen Ergebnis erzielt (kumuliert -6.322.403,50 €). Durch verschiedene Ent-
schuldungsprogramme des Landes Hessen und der Verrechnung der Fehlbeträge 
2009 und 2010 mit der Nettoposition ist es dem Marktflecken Merenberg gelungen, 
die v. g. Defizite abzubauen. Seit 2017 konnten in allen Haushaltsjahren Über-
schüsse erzielt werden. 
 
 
Die Zinsbelastung ist möglichst gering zu halten, damit die dauernde Leistungsfähig-
keit bestehen bleibt und die künftigen Investitionsmöglichkeiten nicht unnötig einge-
schränkt werden. Die Zinsaufwendungen des Marktflecken Merenberg haben sich 
seit Umstellung auf die Doppik wie folgt entwickelt: 

Jahr
Ordentliches 

Ergebnis kumuliert
2009 -749.375,28 € -749.375,28 €
2010 -782.213,15 € -1.531.588,43 €
2011 -1.512.046,57 € -3.043.635,00 €
2012 -927.321,32 € -3.970.956,32 €
2013 -978.972,28 € -4.949.928,60 €
2014 -671.702,13 € -5.621.630,73 €
2015 -173.599,10 € -5.795.229,83 €
2016 -527.173,67 € -6.322.403,50 €
2017 752.567,47 € -5.569.836,03 €
2018 605.117,56 € -4.964.718,47 €
2019 595.116,97 € -4.369.601,50 €
2020 400.402,08 € -3.969.199,42 €
2021 602.468,22 € -3.366.731,20 €
2022 362.811,05 € -3.003.920,15 €
2023 484.706,91 € -2.519.213,24 €
2024 402.085,08 € -2.117.128,16 €
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Die Zinszahlungen haben sich seit dem Jahre 2012 mehr als halbiert. Von 2023 nach 
2024 haben sich die Zinsaufwendungen von 192.399,14 € auf 215.874,52 € aller-
dings wieder erhöht. Der Zinsaufwand sollte niedrig gehalten werden, um die dauer-
hafte Leistungsfähigkeit zu erhalten. 
 
Grundsätzlich gilt die dauernde Leistungsfähigkeit im Allgemeinen als gesichert, 
wenn die Gemeinde voraussichtlich in der Lage ist, ihren bestehenden Ausgabever-
pflichtungen nachzukommen, ihr Vermögen pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten 
und die Finanzierungskosten und Folgekosten bevorstehender notwendiger Investiti-
onen zu tragen. Investitionslasten, die zwangsläufig in späteren Jahren auf die Ge-
meinde zukommen, sind zu berücksichtigen. 
 
Prüfungsfeststellung: 
Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die vom Gesetzgeber gem. § 92 Absatz 1 
HGO geforderte Fähigkeit zur stetigen Aufgabenerfüllung kann beim Marktflecken 
Merenberg als mittelfristig gesichert angesehen werden. 
Durch die von der Gemeinde getroffenen Maßnahmen in den letzten Jahren und 
durch die Entschuldungsprogramme des Landes Hessen (Schutzschirm und Hessen-
kasse) ist es gelungen, eine Haushaltssituation zu erreichen, die es erlaubt, auch in 
Zukunft ausgeglichene Haushalte zu erzielen. Die stabile Ertragssituation ist hierbei 
ein wichtiger Pfeiler für den jährlichen Haushaltsausgleich. Das strukturelle Haus-
haltsdefizit der Jahre bis 2016 besteht nicht mehr. 
 
 
Liquiditätssicherung 
 
Gemäß § 106 Abs.1 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzu-
stellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Be-
stand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 
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zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach 
dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. 
 

 
 
Prüfungsfeststellung: 
Gemäß Finanzrechnung betrug der Endbestand an flüssigen Mitteln zum Bilanzstich-
tag 1.211.502,68 €. Liquiditätsdarlehen waren zu diesem Zeitpunkt nicht in Anspruch 
genommen. Die Vorschriften des § 106 Abs. 1 HGO wurden eingehalten. 
 
 

4.1.6 Sonstiges 
 
Aufstellung des Jahresabschlusses 
 
Gemäß § 112 Abs. 5 HGO soll der Gemeindevorstand den Jahresabschluss der Ge-
meinde innerhalb von fünf Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen. Der 
Jahresabschluss 2024 war demgemäß bis zum 31. Mai 2025 vom Gemeindevor-
stand aufzustellen. 
 
Prüfungsfeststellung: 
Der Jahresabschluss 2024 wurde am 17. April 2025 vom Gemeindevorstand aufge-
stellt. Die v. g. Frist wurde eingehalten. 
 
 
Entlastung 
 
Gemäß § 114 Abs. 1 HGO beschließt die Gemeindevertretung über den vom Rech-
nungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31. Dezember des 
zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und entscheidet zugleich über die 
Entlastung des Gemeindevorstands. 
Demgemäß hat die Gemeindevertretung über den Jahresabschluss 2023 bis spätes-
tens 31. Dezember 2025 zu beschließen. 
 
Prüfungsfeststellung: 
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 14. November 2024 über den von 
der Revision des Landkreises Limburg-Weilburg geprüften Jahresabschluss 2023 
und die Entlastung des Gemeindevorstands beschlossen. Die Vorgaben des § 114 
Abs. 1 HGO wurden eingehalten. 
 

Haushaltsjahr
Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit
2023 10.138.689,24 €                         
2022 7.123.686,98 €                           
2021 6.715.686,06 €                           

Durchschnitt 7.992.687,43 €                           
davon 2% 159.853,75 €                               
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4.2 Grundsätze automatisierter DV-Buchführung 
 
In § 33 Abs. 5 GemHVO sind Kriterien festgelegt, wie bei einer Buchführung mit 
automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) sichergestellt wird, dass die 
Datenverarbeitung unter Beachtung der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff nach Maßgabe des Schreibens des Bundesministeri-
ums der Finanzen an die obersten Finanzbehörden der Länder vom 28. November 
2019 (BStBl. I S. 1269) ,nachfolgend „BMF- Schreiben“ genannt, durchgeführt wird. 
Hierzu gehört unter anderem das Vorhandensein eines „Internen Kontrollsystems“ 
(IKS) welches die Einrichtung, Ausübung und Protokollierung von Kontrollen bei der 
DV- Buchführung sicherstellt. Laut Randziffer 100 des BMF- Schreibens gehören 
dazu unter anderem:  
 

• Zugangs- und Zugriffsberechtigungskontrollen auf Basis entsprechender Zu-
gangs- und Zugriffsberechtigungskonzepte (z. B. spezifische Zugangs- und 
Zugriffsberechtigungen) 

• Funktionstrennungen 
• Schutzmaßnahmen gegen die beabsichtigte und unbeabsichtigte Verfäl-

schung von Programmen, Daten und Dokumenten sowie gegen Verlust von 
Daten. 

 
Prüfungsfeststellung 1: 
Gemäß Punkt 5 der Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2024 des Markt-
flecken Merenberg wurde am 17. April 2025 vom Bürgermeister bestätigt, dass die 
nach der GemHVO erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-
gestützter Buchführungssysteme sichergestellt wurde. 
Beim Marktflecken Merenberg werden verschiedene Datenverarbeitungsprogramme 
genutzt. Das zentrale Buchhaltungsprogramm „INFOMA® newsystem®kommunal“ 
wird vom Dienstleister ekom21 bereitgestellt und betreut. Es ist seit der Einführung 
der Doppik im Jahr 2009 im Einsatz. Ein Prüfungstestat für die Software „Infoma, 
Version 7“ der Firma Axians Infoma GmbH liegt vor und ist bis zum 29. Januar 2027 
gültig. Der Markflecken Merenberg nutzt jedoch eine Version der ekom21.  
 
Prüfungsfeststellung 2: 
Laut Ausdruck der „Benutzerliste geprüfte Berechtigungen“ verfügten zum Prüfungs-
zeitpunkt acht Anwender über Berechtigungen im Buchhaltungssystem „NSK“, hier-
von fünf Benutzer über Administratorrechte und drei Benutzer über Kassenrechte. 
 
Prüfungsfeststellung 3: 
Der Marktflecken Merenberg hat seit dem 11. Juli 2022 ein IT-Sicherheitskonzept 
sowie eine Verfahrensdokumentation. 
 
Das bei der Gemeinde bestehende IT-Sicherheitskonzept vom 11. Juli 2022 sollte 
mit Hilfe der Checklisten des Projektes „Weg in die Basis Absicherung“ des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) überprüft werden. Ziel dieser 
Checklisten ist es, Kommunen bei einer ersten Bestandsaufnahme der Informations-
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sicherheit zu unterstützen und den Einstieg in den IT-Grundschutz des BSI zu er-
leichtern. Die Prüffragen ermöglichen mit wenig Aufwand einen ersten wichtigen 
Schritt in die Informationssicherheit.  
 
Ein Berechtigungskonzept ist beim Marktflecken Merenberg nicht vorhanden. 
 
Prüfungsfeststellung 4: 
Der Marktflecken Merenberg hat gemeinsam mit der Gemeinde Löhnberg im Oktober 
2022 einen Digitalisierungskoordinator eingestellt. Dieser ist bei der Gemeinde Löhn-
berg beschäftigt. Es erfolgt eine jährliche Abrechnung der Kosten. 
Beim Marktflecken Merenberg soll er sich u.a. mit der Datensicherheit beschäftigen. 
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5. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG 
 

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
 
Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2024 haben sich neben den Ergebnisver-
wendungsbuchungen (Rücklagenzuführungen) keine Sachverhalte ergeben, die zu 
Nachbuchungen führten. 
 
 

5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 
 
Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des Kommunalen 
Verwaltungskontenrahmens (KVKR) erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kon-
tenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. 
 
Eine stichprobenartige Überprüfung ergab, dass die Geschäftsvorfälle vollständig, 
fortlaufend und zeitgerecht erfasst wurden. Die Rechnungen und Gutschriften wur-
den ordnungsgemäß angewiesen, die Belege ausreichend erläutert und übersichtlich 
abgelegt. Die geprüften Zahlen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 
wurden richtig übernommen. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde 
aus der Buchführung zutreffend entwickelt und vom Gemeindevorstand am 17. April 
2025 aufgestellt. 
Für den Zeitraum der Prüfung wurde der Revision von der Gemeinde ein Zugang 
zum Buchhaltungssystem Infoma „New System Kommunal“ mit Leserechten ermög-
licht. 
 
Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, 
der Rückstellungen, der Sonderposten, der Bilanzierungshilfen und der Rechnungs-
abgrenzungsposten sind durch den Marktflecken Merenberg erbracht. 
Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Fest-
stellung der Revision den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen 
und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften 
Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbil-
dung in Buchführung, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht. 
 
 

5.1.2 Jahresabschluss 
 
Der Jahresabschluss ist das Rechenwerk der Kommune, das die tatsächliche Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune darstellt und mit dem der Gemein-
devorstand über seine Haushaltsführung Rechenschaft ablegt. 
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Der Jahresabschluss ist gem. § 112 Abs. 3 HGO i. V. m. § 51 GemHVO durch einen 
Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Jahresabschluss sind die in § 112 Abs. 4 
HGO i. V. m. § 50 GemHVO genannten Anlagen beizufügen. 
 
Die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung sind den 
gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und 
die Schulden sowie das Kapital, die Sonderposten, die Bilanzierungshilfen und die 
Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für er-
kennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet. 
Die Prüfung des Jahresabschlusses darf sich nicht alleine darauf erstrecken, ob der 
Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ergibt. Die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der 
Haushaltswirtschaft der Kommune abzusichern, ist weiterhin eine zentrale Aufgabe 
der Jahresabschlussprüfung. Die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft um-
fasst dabei auch die sparsame und wirtschaftliche Verwaltung des anvertrauten 
öffentlichen Vermögens. 
Gemäß § 50 GemHVO sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der 
Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die von dem Marktflecken 
Merenberg angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, die wesentli-
chen Abweichungen zu den einzelnen Positionen sowie die sonstigen Pflichtangaben 
zu erläutern. Gemäß § 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO und § 52 Abs.3 GemHVO sind dem 
Anhang die Anlagen-, die Verbindlichkeiten-, die Forderungs- und die Rückstellungs-
übersicht beizufügen. 
 
Die Revision kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2024 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen 
abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Sat-
zungen, Verordnungen, Richtlinien und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
entspricht. 
 
 

5.1.3 Rechenschaftsbericht 
 
Nach § 51 Abs. 1 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushalts-
wirtschaft im Bereich der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie 
die Lage der Kommune unter dem Gesichtspunkt der Sicherstellung der stetigen Auf-
gabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wird. Dabei sind die 
wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der 
Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der 
Abschlussrechnungen vorzunehmen. 
 
Der vom Gemeindevorstand des Marktflecken Merenberg aufgestellte Rechen-
schaftsbericht ist diesem Bericht als Anlage beigefügt. Die Prüfung ergab, dass der 
Rechenschaftsbericht 
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• mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-

sen im Einklang steht, 
• im Wesentlichen ein zutreffendes Bild von der Lage des Marktflecken Meren-

berg vermittelt, 
• die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken 

von besonderer Bedeutung insgesamt zutreffend darstellt und 
• alle weiteren nach § 51 GemHVO erforderlichen Angaben und Erläuterungen 

enthält. 
 
Der Revision sind keine nach Schluss des Haushaltsjahres 2024 eingetretenen Vor-
gänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre. 
Weiterhin wird auf die unter Punkt 2 dieses Berichtes getroffene Feststellung zum 
Geschäftsverlauf und zur Lage der Kommune verwiesen. 
 
 
5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
 

5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
 
Der Jahresabschluss muss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln (§ 112 Abs. 1 HGO). Dies ist durch 
eine entsprechende Darstellung der einzelnen Bestandteile (Vermögens-, Ergebnis- 
und Finanzrechnung) zu gewährleisten. 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  
 
Nach Überzeugung der Revision vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Marktflecken Meren-
berg. Der Rechenschaftsbericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der 
Lage der Kommune und stellt im Wesentlichen die Chancen und Risiken der künfti-
gen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Des Weiteren kommt die Revision zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Marktflecken Merenberg vermittelt. Ebenso sind im Rechenschaftsbericht die wirt-
schaftliche Lage und der Geschäftsverlauf sowie die Chancen und Risiken der künfti-
gen Entwicklung durch den Marktflecken Merenberg zutreffend dargestellt. 
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5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 
 
Es wird auf die Angaben im Jahresabschluss des Marktflecken Merenberg verwie-
sen, der diesem Bericht als Anlage beigefügt ist. 
 
 

5.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen 
 
Eine Änderung der bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
wurde bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2024 nicht vorgenommen. 
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6. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die Revision dem als Anlage beigefügten 
Jahresabschluss inklusive Rechenschaftsbericht des Marktflecken Merenberg zum 
31. Dezember 2024 für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 den
folgenden uneingeschränkten Prüfvermerk erteilt:

Die Revision hat den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des 
Rechenschaftsberichtes des Marktflecken Merenberg für das Haushaltsjahr vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2024 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht nach den haushaltsrechtlichen Vorschrif-
ten liegen in der Verantwortung des Gemeindevorstandes des Marktflecken Meren-
berg. Aufgabe der Revision ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und
über den Rechenschaftsbericht abzugeben.

Die Revision hat die Jahresabschlussprüfung nach § 128 Abs. 1 HGO i. V. m. 
§ 131 Abs. 1 Nr. 1 HGO vorgenommen. Die Prüfung ist so zu planen und durchzu-
führen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Marktfle-
cken Merenberg berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des
internen Kontrollsystems sowie Nachweise über die Angaben der Buchführung, des
Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes überwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze, der wesentlichen Einschätzungen des Gemeindevorstandes so-
wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechen-
schaftsberichtes. Die Revision ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend
sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach Überzeugung der Revision entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Marktflecken Merenberg. 
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7. ANLAGENVERZEICHNIS 
 
 
Anlage 1  Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2024 
 
 
Anlage 2 Anhang und Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2024 mit Voll-

ständigkeitserklärung einschließlich aller Anlagen gem. §§ 50, 51, und 
52 GemHVO und § 112 HGO 



Anlage 1









Anlage 2
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